
Ordnung
für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Demmin

- Benutzungsordnung -

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Benutzungsordnung gilt für alle im Eigentum der Hansestadt Demmin befindlichen
Sportstätten.
Städtische Sportstätten im Sinne dieser Benutzungsordnung sind: Tum- und Sporthallen,
Sportplätze, Freizeitsportanlagen sowie alle sonstigen sportlich genutzten Freianlagen,
Grundstücke, Gebäude oder Räume.

1.2.Die Benutzungsordnung regelt die Vergabe und Bereitstellung der städtischen
Sportstätten, ihre ordnungsgemäße Benutzung sowie grundlegende
Verhaltensanforderungen, die der allgemeinen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
dienen.

2. Zweckbestimmung

Die städtischen Sportstätten sind vorrangig für sportliche Zwecke bestimmt. Sie dienen
der Durchführung des Schulsports, des Übungs- und Wettkamptbetriebes der
ortsansässigen Vereine sowie der Durchführung von Sport- oder anderen Veranstaltungen.
Ihre Bereitstellung für andere Nutzungen kann erfolgen, wenn sie sich abhängig von

der Größe/ Kapazität der Sportflächen oder Räume,
der Raum- und Flächenbeschaffenheit bzw. -struktur,
der vorhandenen Ausstattung

für die beabsichtigte Inanspruchnahme eignen, die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet
wird und Rechtsgrundlagen nicht dagegen sprechen.

3. Überlassung

3.1. Die Benutzung einer Sportstätte setzt eine vorherige Beantragung und den Abschluss
einer Nutzungsvereinbarung voraus.
Jeder Nutzer muss dazu den Status einer juristischen Person besitzen.

3.2. Die Sportstättenvergabe erfolgt
für die ständige Nutzung an Werktagen auf der Grundlage von
Sportstättenbelegungsplänen über den Zeitraum bis zu einern Jahr, in der Regel
innerhalb einer Sportsaison vorn 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des
Folgejahres.
Die Beantragung muss spätestens bis zum 31. Juli des laufenden Jahres für die
folgende Sportsaison erfolgen.
für eine einmalige bzw. zeitweilige Nutzung, insbesondere an Samstagen, Sonntagen,
Feiertagen sowie ausnahmsweise an Werktagen zur Durchführung des Sport-, Spiel-
und Wettkamptbetriebes sowie von Veranstaltungen.
Die Antragstellung hat mindestens drei Wochen vor den Nutzungstermin zu erfolgen.

Für die Nutzung gibt es keinen Rechtsanspruch.



3.3. Für Sportstättenvergaben gelten folgende Prioritäten bzw. Rangfolgen:
1.) Sportunterricht der Schulen des Territoriums -werktags in der Zeit von 07.00 bis

15.00/ spätestens jedoch bis 16.00 Uhr;
2.) Übungs- und Wettspielbetrieb der ortsansässigen Sportvereine -werktags in der Zeit

von 15.00/ 16.00 bis 22.00 Uhr;
3.) Freizeitsportgruppen und andere gemeinnützig tätige Vereine/ Institutionen-

werktags in der Zeit von 15.00/16.00 bis 22.00 Uhr.
Absoluten Vorrang haben der Eigengebrauch der Hansestadt Demmin als EigentÜffierin
sowie Sportwettkämpfe, Veranstaltungen und andere Nutzungen von besonderer
öffentlicher Bedeutung.
Soweit dadurch vereinbarte Nutzungszeiten von ständigen Nutzem in Anspruch
genommen werden müssen, werden diese mindestens 14Tage vorher über den
Nutzungsausfall informiert.

3.4. Die einmalige oder zeitweilige Bereitstellung von Klub-, Büro- und anderen Räumen der
Sportstätten erfolgt nach vorgenannten Vergabeprinzipien.

3.5. Über andere Nutzungen entsprechend Punkt 2, Satz 3 dieser Ordnung entscheidet der
Bürgermeister, in Zweifelsfallen der Hauptausschuss.

3.6. Die Sportstättenvergabe erfolgt im Auftrag des Bürgermeisters durch das Schul-,
Ordnungs- und Umweltamt bzw. den Sachbereich Sport.
In Zweifelsfallen wird durch den Bürgermeister und/oder durch die zuständigen
Ausschüsse der Stadtvertretung entschieden.

3.7. Die Überlassung der Sportanlagen oder Teile von diesen bzw. von Nutzungszeiten durch
Nutzungsberechtigte an Dritte ist nicht zulässig. Hierüber entscheidet nach
Antragsstellung der Bürgermeister bzw. das Fachamt..

4. Benutzungsentgelt

Die Entgeltpflicht, -befreiung sowie -sätze werden in der Entgeltordnung über die
Benutzung städtischer Sportstätten in der Hansestadt Demmin festgelegt.

5. Verträge/ Vereinbarungen

5.1. Die Bereitstellung der städtischen Sportstätten wird in der Regel in folgender Weise
vertraglich vereinbart:
a) Mit ständigen Nutzem von gemeinschaftlich genutzten Sportstätten werden

längerfristig gültige, in der Regel unbefristete Verträge sowie in der Folge der
jährlichen Neuvergaben entsprechende Zusatzvereinbarungen abgeschlossen.

b) Die einmalige oder zeitweilige Sportstättenvergabe erfolgt auf der Grundlage von
Nutzungsvereinbarungen.

c) Die unbefristete oder längerfristige Überlassung von Sportstätten, Klub-, Büro- oder
anderen Räumen erfordert den Abschluss von Miet- oder Pachtverträgen.

5.2. Die Hansestadt Demmin behält sich vor, von Nutzungsverträgen/ -vereinbarungen
zurückzutreten, wenn die Benutzung der Sportstätte im Falle höherer Gewalt, bei
öffentlichen Notständen oder aus sonstigen unvorhersehbaren, im öffentlichen Interesse
liegenden Gründen oder bei Eigenbedarf nicht möglich ist. Der Nutzer kann in diesem
Falle keine Schadensersatzansprüche geltend machen.



6. Öffnen und Verschließen

6.1. Die Sportstätten werden in der Regel verschlossen oder nur während der Anwesenheit
von städtischem Sportstättenpersonal zu angegebenen Zeiten geöffnet.

6.2. Für das Öffnen und Verschließen der Sportstätten zeichnen die jeweiligen Nutzer
verantwortlich.
Mit ständigen Nutzern werden Schlüsselvereinbarungenabgeschlossen.
Gegenüber einmaligen oder zeitweiligen Nutzern erfolgen Unterweisungen und
Schlüsselübergaben auf der Grundlage der Nutzungsvereinbarungen.

7. Benutzung

7.1. Schulen, Sportvereine und andere Veranstalter oder Nutzer, denen eine
Nutzungsgenehmigung erteilt wurde, tragen während der Inanspruchnahme - die Vor-
und Nachbereitungszeiten sind darin eingeschlossen -die volle und ausschließliche
Verantwortung für die Sportstätte.
Sie haben zu gewährleisten, dass

während der gesamten Nutzungszeit eine von ihnen eingesetzte Person bzw. eine
ausreichende Anzahl von Aufsichtspersonen bzw. Ordnern anwesend ist;
mit Betreten oder vor Verlassen die Sportstätte auf eventuelle Mängel kontrolliert und
das Ergebnis in das Kontrollbuch eingetragen bzw. die Stadtverwaltung über
vorgefundene Mängel unverzüglich benachrichtigt wird;
die allgemeine Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit innerhalb der Sportstätte
gewährleistet wird;
die Nutzer wie auch die an der Nutzung beteiligten Dritten die
Verhaltensanforderungen gemäß dieser Ordnung einhalten;
Personen mit der Befähigung zur "Erste Hilfe" anwesend sind sowie diese bzw. die
Gruppen entsprechend ausgerüstet sind;
den Anordnungen des Sportstättenpersonals bzw. von Mitarbeitern der
Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit Folge
geleistet wird;
der Brandschutz beachtet wird und die Nutzer über die Festlegungen im Brandfall
informiert werden.

7.2. Die Sportstätten und Ausrüstungen werden in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen
und sauberen Zustand übergeben.

7.3. Nutzern wird das Mitbringen vereinseigener oder persönlicher, für den Schul-,
Übungs- und Spielbetrieb notwendiger Sportgeräte oder Ausrüstungen gestattet. Diese
müssen den anerkannten Normen (TÜV, Sicherheitskriterien oder -bestimmungen)
entsprechen und dürfen nicht zu Gefährdungen oder Beschädigungen führen.
Eine Aufbewahrung in Nebenräumen oder anderen Bereichen
innerhalb einer Sportstätte bedarf der Genehmigung der Hansestadt Demmin.

7.4. Bauliche Veränderungen an oder in Sportstätten sind den Nutzem nicht gestattet.
Sportgeräte und Ausrüstungen dürfen aus den Sportstätten nicht entfernt oder
zweckentfremdend genutzt werden.



7.5. Fundgegenstände sind beim Sportstättenpersonal abzugeben. Diese werden dort 8 Tage
lang aufbewahrt. Danach erfolgt eine Lagerung im Fundbüro der Hansestadt Demmin,
Markt 1.

8. Ordnungsvorschriften

8.1. Die Sportstätten sind schonend zu nutzen.
Bereiche, Räume und Ausrüstungen dürfen nur zweckbestimmt und ausschließlich in den
vereinbarten Zeiten genutzt werden.
Grundsätzlich gilt:

Die Benutzung von Sportböden und -flächen ist nur mit den dafür geeigneten
Sportschuhen, insbesondere in Sporthallen mit sauberen Turnschuhen, die am Boden
keine Schäden hinterlassen oder nicht außen getragen wurden, gestattet.
Umkleide-, Dusch-/ Wasch- und andere Räume dürfen nur durch aktive Sportler
betreten werden.
Das Rauchen und der Ausschank wie auch die Imbisseinnahme und! oder von
Getränken hat in den dafür ausgewiesenen Bereichen bzw. Räumen zu erfolgen.
Rauch- und Alkoholverbot besteht generell in den sportlich genutzten Bereichen oder
Räumen sowie in den Umkleideräumen.
Sportgeräte und Ausrüstungen sind nur ihrem Zweck entsprechend zu benutzen. Zur
Schonung der Sportböden - soweit sie mit Rollen versehen sind -sind sie zu rollen
bzw. zu tragen. Sie sind auf keinem Fall zu schleifen, pfleglich zu behandeln und nach
ihrer Nutzung an die für sie bestimmten Plätze zurückzuschaffen;
Auf Sportbelägen sindjedwede sie schädigende oder andere belastende Handlungen
zu unterlassen.

8.2. Die technischen Einrichtungen, wie Beleuchtungs-, Strom-, Wasser-, Heizungs- und
Lüftungsanlagen, sind schonend und sparsam zu benutzen.
Der zusätzliche Anschluss von Licht-, Strom-, Wasser- oder anderer Anlagen bedarf einer
vorherigen Genehmigung und Vereinbarung und setzt das Vorhandensein von geeichten
Zwischenzählern des Nutzers voraus.

8.3. Fahrzeuge aller Art dürfen nicht innerhalb der Sportstätten, sondern müssen an den dafür
bestimmten Plätzen abgestellt werden.
Verboten sind das Abstellen von Fahrrädern in Fluren und anderen Räumen sowie das
Befahren der Sportanlagen mit Fahrzeugen aller Art.

8.4. Das Mitführen von Haus- und anderen Tieren ist in Sporthallen sowie
Gebäudeinnenräumen untersagt. Hunde sind auf Sportanlagen an der Leine zu führen.

8.5. In den Sportstätten vorhandene Ausrüstungen, wie Bühnen, Tonanlagen, Geschirr,
Küchengeräte usw., können genutzt werden, wenn das ausdrücklich vereinbart worden
ist.

8.6. Die in den Sportstätten vorhandenen Telefonanlagen sind ausschließlich für Notrufe
bestimmt und dürfen in Ausnahmefällen für andere Zwecke nur gegen Zahlung eines
Entgeltes benutzt werden.

8.7. Werbungenjeder Art bedürfen der Genehmigung der Hansestadt Demmin und werden
vertraglich vereinbart.



8.8. Die Anbringen von Dekorationen und besondere Aufbauten durch die Nutzer bedürfen
der Genehmigung der Hansestadt Demmin.
Bau- und brandschutztechnische, Hygiene- und andere Vorschriften sind einzuhalten.
Jede Beschädigung von Wänden und Fußböden ist zu unterlassen.

8.9. Das Sportstättenpersonal
übt als Beauftragter der Hansestadt Demmin das Hausrecht aus,
überwacht während seiner Dienstzeiten die Einhaltung der Sportstättenordnung,
stellt den Nutzem die Sportstätte, Ausrüstungen und Schlüssel zur Verfügung,
ist gegenüber den Nutzem und anderen Dritten im Rahmen dieser Sportstättenordnung
weisungsbefugt,
kann bei groben Verstößen und Vorkommnissen die Sportstätte unmittelbar sperren
und die Nutzer oder einzelne Personen aus der Sportstätteverweisen.

9. Sonderregelungen

Zusätzliche oder spezifische Nutzungsbedingungen und Verhaltensanforderungen gelten
für folgende Sportstätten:

9.1. Stadion der Jugend und Sportplatz Friesenhöhe
a) Die Fußball-Rasenspielfelder des Stadions und des Sportplatzes Friesenhöhe werden

den ortsansässigen Sportvereinen, Schulen und anderen Nutzungsinteressenten nach
vorgenannten allgemeinen Überlassungsgrundsätzen sowie folgenden besonderen
Regelungen bereitgestellt:
Die Zuweisungen der Sportrasenfelder für den Übungs- und Spielbetrieb sowie für den
Schulsport erfolgen durch das Sachgebiet Sport oder unmittelbar vor Ort durch den
Platzwart.
Für den Platzbau gilt - soweit nichts anderes vereinbart wurde - :
Die Linienmarkierungen werden im Stadion durch den Platzwart, auf dem Sportplatz
Friesenhöhe durch den Nutzer vorgenommen.
Tometze und Eckfahnen sind aufbeiden Plätzen vom Nutzer unmittelbar vor bzw.
nach der Nutzung auszubringen bzw. einzuholen.
Die Sperrung eines Sportrasenfeldes kann erfolgen, wenn
. sich der Platz insbesondere in Folge von Witterungsbedingungenl -einflüssen in

einem Zustand befindet, unter dem eine Gesundheitsgefährdung für die
Sporttreibenden oder durch seine Nutzung die Gefahr der erheblichen Zerstörung
oder Beschädigung des Sportrasens besteht;

. Renovations- und Pflegernaßnahmen oder andere Instandsetzungsarbeiten
notwendig sind bzw. eine Frist zur Rasenregeneration erforderlich ist.

Entscheidungen hierzu trifft das Sachgebiet Sport oder unmittelbar vor Ort der
Platzwart.

b) Für die Leichtathletikanlagen im Stadion der Jugend gelten folgende Vergabe- und
Nutzungsprinzipien:
Die Leichtathletikanlagen werden jährlich vom 02. Mai bis 30. September sowie davor
oder danach unter der Voraussetzung zur Nutzung frei gegeben, dass der Tennenbelag
ausreichend abgetrocknet ist und sich in einem belastbaren Zustand befindet.
Klassenverbänden von ortsansässigen Schulen wird die Möglichkeit eingeräumt, ihren
Sportunterricht montags bis donnerstags in der Zeit von 07.00 bis 15.00Uhr bzw.
freitags in der Zeit von 07.00 bis 13.00Uhr durchzuführen. Befinden sich mehrere
Klassen im Stadion, haben die Sportlehrer die Nutzungen der Anlagen und Bereiche
eigenständig untereinander abzustimmen.




